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Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 129 BGG nimmt das Bundesgericht, sofern das Dispositiv eines
bundesgerichtlichen Entscheids unklar, unvollständig oder zweideutig ist, seine
Bestimmungen untereinander oder mit der Begründung im Widerspruch stehen oder es
Redaktions- oder Rechnungsfehler enthält, auf schriftliches Gesuch einer Partei oder von
Amtes wegen die Erläuterung oder Berichtigung vor (Abs. 1). Die Erläuterung eines
Rückweisungsentscheids ist nur zulässig, solange die Vorinstanz nicht den neuen Entscheid
getroffen hat (Abs. 2).

E. 1.2
Die Erläuterung dient dazu, möglichst formlos Abhilfe zu schaffen, wenn die
Entscheidformel (Dispositiv) unklar, unvollständig, zweideutig oder in sich widersprüchlich
ist. Sie erlaubt insbesondere, Fehler oder Auslassungen bei der Ausformulierung des
Dispositivs zu korrigieren (Urteil 9G_1/2022 vom 15. Juli 2022 E. 1.2 mit weiteren
Hinweisen). Die Erwägungen sind einer Erläuterung nur zugänglich, soweit der Sinn der
Entscheidformel erst durch deren Beizug ermittelt werden kann (Urteil 9G_2/2023 vom 28.
November 2023 E. 1.2 mit Hinweisen). Die Erläuterung dient nicht dazu, allfällige
Rechtsfehler im Nachhinein zu korrigieren (Urteile 9G_1/2016 vom 28. Januar 2016 E. 1
und 9G_1/2015 vom 25. Juni 2015 E. 2, je mit Hinweisen; vgl. auch BGE 130 V 320 E.
3.1).

E. 2
Die Gesuchstellerin bringt vor, die auf Fr. 3'000.- festgesetzten Gerichtskosten würden den
Kostenrahmen gemäss Art. 65 Abs. 4 lit. a BGG übersteigen. Sie legt indessen nicht dar,
inwiefern das Dispositiv bezüglich der Gerichtskosten unklar oder zweideutig sein sollte.
Es ist somit weder dargetan noch ersichtlich, dass einer der genannten
Erläuterungstatbestände gegeben wäre.

E. 3
Entgegen den Vorbringen der Gesuchstellerin beruht die Höhe der Gerichtskosten zudem
nicht auf einem zu berichtigenden Irrtum des Bundesgerichts, findet doch der
Kostenrahmen des Art. 65 Abs. 4 lit. a BGG rechtsprechungsgemäss keine Anwendung,
wenn sich - wie im Verfahren 9C_69/2023 - zwei Versicherungsträger gegenüberstehen
(SVR 2018 MV Nr. 2 S. 5, 8C_430/2017 E. 4 [nicht amtlich publizierte Erwägung des BGE
143 V 446 ]; THOMAS GEISER, in: Basler Kommentar BGG, N. 20 zu Art.65 BGG in
fine).

E. 4



Das Erläuterungs- bzw. Berichtigungsgesuch ist somit abzuweisen, soweit darauf überhaupt
eingetreten werden kann. Das Verfahren ist zwar grundsätzlich kostenpflichtig (vgl. Urteil
9G_2/2023 vom 28. November 2023 E. 3); vorliegend rechtfertigt es sich indessen, auf die
Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ).
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